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diejenigen Landeseinwvhner, so des Vermögens sind, nach und nach einige gute junge
Baume, deren .bey denen Gärtnern allerhand Gattungen um ein Leidliches zu haben,
erkaufen und in ihre Garten pflanzen, mithin sowohl sich selbst und ihren Nachkom
men sochergestalt vorstehen, als auch eine Begierde, Unsere gnädigste Intention zu be
folgen , dadurch erweisen werden.

XIV. Verordnen wir auch hiermit, daß keinem in denen Landstädten oder Dorfschaf-
ten das Bürger' Beysaß, oder Einfahrtsrecht mitgetheilet werde, erchabe dann zufor-
derst wenigstens fünf junge Obstbäume auf seinem eigenthümlichen, oder in Mangel
dessen auf der Gemeinde Grund, fünf Eichen, Büchen, Haynbüchen,pappelbaüme,
Eschen Und dergleichen in die Gemeindswaldung, oder Hecken gepflanzet. Die sich
verheurathende Bürger und Bauren aber sollen, wann sie sich im Winter und Früh*
ling verheurathen, im Frühling, und die sich im Sommer oder Herbst verheurathen,
im Herdst - worauf die Beamten, daß solches auch geschehe, Acht haben und dafür

responsable seyn sollen) das Paar, als Bräutigam und Braut, wenigstens vierObst-
vder nach Beschaffenheit andere Bäume pflanzen, für deren Aufkommen sie allerseits
auch mit gehöriger Wartung zu sorgen, und, wann einer abgehet, einen andern an die
Stelle zu sitzen verbunden seyn sollen.

XV. Gleichwie auch der Augenschein ergiebt, daß in viel«« Garten, sonderlich bey de
nen Dörfern, die Zwischen-und Ktrschbäume so gar häufig beysammen aufgewachsen,
daß sie nicht allein sich unter einander, sondern auch den Boden vertäuben, und wr-
der Früchte tragen können, noch einiges Gras, oder sonst etwas darunter aufkom
men mag; 'Also soll ein jeder, in dessen Garten sich solches findet, die überflüssige
Zwetschem Kirschen und pflaumenbäume im Herbst oder Frühling aushacken, und ent
weder selbst anderwärts versitzen, oder, wann er dazu keinen platz hat, dieselbe zu
denen anzurichtenden Baumschulen, wovon in §. XUI. Meldung geschehen, herge
ben und ausfolgen lassen. So ist auch ;u d sto mehrerer Beförderung der Wohl
fahrt und Nutzens Unserer getreuen Unterthanen Unser gnädigster Wille und Mey
nung, daß an Ort und Enden, wo sich das Terrain dazu schicket, als welches die

Beamten benebst Unserm Planteurs an Hand zu geben haben, Welschenuß-undwil
de Castanienbäume ges ht werden sollen, damit man hinkünsrig die Früchte davon
häufig im Lande überkommen und der Ueberfluß zu Oehl nützlich zu gut gemacht wer
den möge. Und da cs sich bey sehr kalrer Winterszeit zutragen dürste, daß einige der
selben durch F ost verdürben; So soll der Abgang durch Nüchpflanzung anderer der
gleichen an deren Statt nicht unterlassen werden.

Der Verfolg künftig.

Citationes Edictales*

i) Nachdem der Ort des Aufenthalts des beym Hochlöbl. Leib - Regiment Dragoner
als Büchsenmacher gestandenen und seit verschiedenen Jahren verabschiedeten Andreas
Schwarzkopfs unbekannt: sich aber verschiedene, welche an demselben zu for
dern, beym Hochl: Regiment gemeldet: als wird benahmter Schwarzkops hierdurch

also


